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Betrifft: Bundesgesetz, mit dem das allgemeine bürgerliche Gesetzbuch, das Ehe
gesetz, das Außerstreitgesetz, die Zivilprozeßordnung, die Exekutionsord
nung und die Strafprozeßordnung geändert werden (Ehe- und Scheidungs
reGhts-Änderungsgesetz - EheSchRÄG); 
Begutachtung 

Das Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst nimmt zu dem im Betreff angeführten 

Gesetzesentwurf wie folgt Stellung: 

I. Zu Art. VII Z 1 

Angesichts der in den Erläuterungen (S 62) dokumentierten Absicht, eine ausrei

chende Legisvakanz vorzusehen, "um der Praxis Gelegenheit zu geben, sich mit den 

Neuregelungen vertraut zu machen", erscheint es zweckmäßig, das als Entwurf vor

liegende Bundesgesetz erst zu einem späteren als dem vorgesehenen Zeitpunkt -

etwa mit 1. Juli 1999 oder 1. Jänner 2000 - in Kraft treten zu lassen. 

11. Zu den Erläuterungen 

Zum Allgemeinen Teil: 
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Unter IV.6. wird im dritten Absatz auf Seite 13 ausgeführt, daß die bisherige Hervor:. 

hebung des Ehebruchs "aus dem Katalog der Verschuldensscheidungsgründen 

sachlich nicht berechtigt ist". Diese Textpassage könnte so verstanden werden, daß 

damit zum Ausdruck gebracht werden soll, es fehle die sachliche Rechtfertigung für 

die Hervorhebung des Ehebruchs gegenüber anderen Verschuldensscheidungs

gründen. Das Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst würde eine solche Auffassung 

nicht teilen und regt daher an, diese TextsteIle entsprechend umzuformulieren. 

Zum Besonderen Teil: 

In den Erläuterungen zu Art. VII wäre in der zweiten Zeile der Z 2 die mit Fettdruck 

hervorgehobene Jahreszahl" 1994" auf" 1894" richtigzustellen". 

Abschließend wird darauf hingewiese_n, daß den Erläuterungen keine Textgegen

übersteIlung von geltender und vorgesehener Rechtslage beigefügt ist. 

V / Al5 Privatrecht 30.10.1998 

30. Oktober 1998 
Für den Bundeskanzler: 

OKRESEK 
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